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Aufgabenbeschreibungen für beauftragte Personen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt in der ELKB

Präventionsbeauftragte
1. Beauftragung
Jedes Dekanat, jede Einrichtung (ggf. in Kooperation) ist dauerhaft verpflichtet eine*n Präventionsbeauftrage*n zu benennen.
Geeignete Personen sowie deren Vertreter*innen werden durch die Leitung des Trägers benannt. Auf kirchlicher Ebene empfehlen wir, die*den Beauftragten durch die Gesamtkonferenz (früher erweiterte Pfarrkonferenz) zu wählen. 
Die Beauftragung ist im Dienstumfang zu berücksichtigen, ähnlich wie bei Dekanatsjugendpfarrer*innen. Dies setzt die Besetzung durch haupt- bzw. nebenberufliche Personen voraus.
Darüber hinaus können auch besonders geeignete Ehrenamtliche für diese Aufgabe gewählt und berufen werden. 
Eine Teilnahme an Konferenzen der Hauptberuflichen ist vorzusehen. Idealerweise ist zu empfehlen, diese Position von einer EA und HB im Tandem zu besetzen.

2. Rechtliche Stellung von Präventionsbeauftragten
Im Rahmen der Erfüllung ihrer Tätigkeiten sind Präventionsbeauftragte unabhängig und nicht an Weisungen der beauftragenden Stelle und/oder Dienstvorgesetzten gebunden.
Die Träger sind verpflichtet, ihnen die ungehinderte Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu ermöglichen.

3. Anforderungsprofil

3.1. fachliche Qualifizierung
Nach ihrer Benennung müssen die Präventionsbeauftragten im Zeitraum ihres ersten Tätigkeitsjahres an einem Einführungsseminar für Präventionsbeauftragte teilnehmen sowie fortlaufend jährlich an einem Fachtag.
Das Einführungsseminar und die jährlich stattfindenden Fachtage werden von der Fachstelle angeboten, die ebenso eine allgemeine Vernetzung der Präventionsbeauftragten organisiert und unterstützt.
Darüber hinaus müssen sie die Möglichkeit haben an den regelmäßigen Vernetzungstreffen, die durch die Fachstelle angeboten werden, teilzunehmen.

3.2. Persönliche Eignung
· keine Berührungsängste mit dem Thema Sexualität und sexualisierter Gewalt
· Sprachfähigkeit zum Thema Sexualität und sexualisierter Gewalt
· Freundliche Beharrlichkeit für das Thema einzustehen
· Einblick in und Vertrautheit mit kirchliche/n Strukturen
· Bewusstsein, Teil der ELKB zu sein und die Kirche auch nach außen zu vertreten
· Psychische Stabilität
· Bereitschaft zur eigenen Weiterbildung

4. Aufgabenfeld

4.1. Grundlage
Präventionsbeauftragte müssen sich gut in der konkreten kirchlichen Struktur vor Ort auskennen bzw. sich diesbezüglich rasch einarbeiten.
Sie machen sich außerdem mit den regional zuständigen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden bekannt.
Die Kontaktdaten der Präventionsbeauftragten werden an die Fachstelle gemeldet. Die Präventionsbeauftragten sind über ihre Kontaktdaten zu erreichen.
Sie müssen mit der Fachstelle vernetzt sein.

4.2. Einsatzbereich
Die Größe des Einsatzbereiches ist in der Regel der Dekanatsbezirk. Wünschenswert ist in großen Dekanaten, die Betreuung innerhalb von Regionen (wie Augsburg) oder Prodekanaten (wie Nürnberg). Darüber hinaus kann sich das Gebiet aber auch auf ein Arbeitsfeld und/oder Einrichtung beziehen. 

4.3. Aufgaben der Präventionsbeauftragten
· Sie tragen dafür Sorge, dass die Umsetzung und kontinuierliche Weiterentwicklung der Schutzkonzepte zur Prävention sexualisierter Gewalt dauerhaft im Blick bleibt.
· Sie kennen den Interventionsleitfaden (im besten Fall sind sie an der Erarbeitung beteiligt) und achten darauf, dass die im eigenen Schutzkonzept festgeschriebenen Kontaktdaten des Interventionsteams aktuell bleiben. 
· Sie sorgen dafür, dass den Mitarbeitenden der Kirche die Meldewege (Dienstweg, direkter Weg zur Meldestelle) und zuständige Stellen, wie z.B. Jugendamt oder Ansprechperson, bekannt sind.
· Präventionsbeauftragte sind Mitglied im Interventionsteam.
· Präventionsbeauftragte sind verpflichtet, im Falle eigener Befangenheit darauf hinzuweisen und für eine alternative Vorgehensweise Sorge zu tragen (z.B. Präventionsbeauftragte Nachbardekanat)
· Zudem sollen sie Beratungs-, Informations- und Fortbildungsangebote initiieren. Dafür können sie Multiplikator*innen buchen, und Fach- (beratungs)stellen vor Ort einbinden. Es wird darauf geachtet, dass alle Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen regelmäßig geschult werden.
· Für die Präventionsbeauftragten im Bereich der Landeskirche gilt darüber hinaus, dass sie NICHT automatisch im Sinne des 4-Augen-Prinzips bei Verdachtsfällen beratend hinzugezogen werden müssen. Präventionsbeauftragte beraten dahingehend, sich bei der Meldestelle Hilfe zu holen. 
· Auf Anfrage können sie den Prozess der Erstellung des individuellen/passgenauen Schutzkonzepts begleiten und beraten.
Die Verantwortung für die Erstellung des Schutzkonzepts und die Bereitstellung aktueller Kontaktdaten des Interventionsteams, der Ansprechpersonen usw. liegt beim Leitungsverantwortlichen. 
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